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Holz- und kunststoffverarbeitende Industrie in Rheinland-Pfalz

Neben der prozentualen Erhöhung und der Einmalzahlung
bringt der Tarifabschluss auch eine überproportionale
Erhöhung der Ausbildungsvergütungen (Details siehe rechts).
Die Einmalzahlung wird fällig mit der Entgeltabrechnung für
den Monat Februar 2015. Im Rahmen einer freiwilligen
Betriebsvereinbarung können die Betriebspartner die Einmal-
zahlung auch anders verteilen. Sie muss jedoch spätestens mit
der Entgeltzahlung für Februar 2015 erfolgen.
Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2015.
Die Tarifvertragsparteien haben eine Erklärungsfrist bis zum
25. August 2014 vereinbart.

FürdieBeschäftigten inderHolz-undkunst-
stoffverarbeitenden Industrie in Rheinland-
Pfalzgibt eseinenTarifabschluss:Sieerhal-
ten drei Prozent mehr und eine Einmalzah-
lung von insgesamt 160 Euro.

Es gibt drei Prozent mehr
Lohn und Gehalt sowie eine
überproportionale Erhö-
hung der Ausbildungsvergü-
tungen. Dies wird die At-

traktivität der Aus-
bildung steigern.
Angesichts des
Fachkräftemangels
ein wichtiger As-
pekt. Insgesamt
haben wir damit in
der zweiten Ver-

handlungsrunde ein Ergeb-
nis erzielt, das der differen-
zierten wirtschaftlichen
Lage der Betriebe gerecht
wird.
Auch diese Tarifrunde hat
erneut gezeigt: Nur mit
einer breiten Unterstützung
können wir wirksam und
kraftvoll verhandeln. Des-
halb müssen wir mehr
Beschäftigte überzeugen,
Mitglied der IG Metall zu
werden. Auf der Rückseite
dieses Flugblatts finden
sich gute Argumente!

JJoosseeff WWiinnddppaassssiinnggeerr,,
IG Metall, BezirksleitungMitte

Differenziertes
Ergebnis

Kommentar

Einmal-
zahlung3%+

Tarifabschluss unter Dach und Fach:

Auf den Innenseiten: Meinungen und die Tabellen

Der Tarifabschluss imDetail
● Erhöhung der Entgelte zum

1. September um drei Prozent.

● Einmalzahlung von insge-
samt 160 Euro für die Monate
Mai bis August 2014.

● Erhöhung der Ausbildungsver-
gütungen um 25 Euro (1. und
2. Ausbildungsjahr) und um
30 Euro (3. und 4. Ausbildungs-
jahr).

● Laufzeit des Tarifvertrags bis
zum 31. Dezember 2015.

Drei Prozent mehr gibt es ab September
sowie eine Einmalzahlung von 160 Euro.



Zeitlöhne

Facharbeiten 100%
über 20 Jahre 100% 16,03
über 19 Jahre 95% 15,23
über 18 Jahre 85% 13,63
unter 18 Jahre 75% 12,02

angelernte Arbeiten 94%
über 20 Jahre 100% 15,07
über 19 Jahre 95% 14,32
über 18 Jahre 85% 12,81
unter 18 Jahre 75% 11,30

Hilfsarbeiten 88%
über 20 Jahre 100% 14,11
über 19 Jahre 95% 13,40
über 18 Jahre 85% 11,99
unter 18 Jahre 75% 10,58

leichte angelernte Arbeiten 85,5%
über 20 Jahre 100% 13,71
über 19 Jahre 95% 13,02
über 18 Jahre 85% 11,65
unter 18 Jahre 75% 10,28

leichte Hilfsarbeiten 85%
über 20 Jahre 100% 13,63
über 19 Jahre 95% 12,95
über 18 Jahre 85% 11,59
unter 18 Jahre 75% 10,22

1. Ausbildungsjahr 740,00
2. Ausbildungsjahr 780,00
3. Ausbildungsjahr 855,00
4. Ausbildungsjahr 880,00

Ausbildungsvergütungen
(gültig ab1. September 2014)

Lohn- und Gehaltstabellen sowie die Vereinbarung über die Aus-
bildungsvergütungensinderstmalig kündbar zum31. 12. 2015.

Akkordgrundlohn / Akkordrichtsatz

Facharbeiten 18,39
angelernte Arbeiten 94,0% 17,29
Hilfsarbeiten 88,0% 16,18
leichte angelernte Arbeiten 85,5% 15,72
leichte Hilfsarbeiten 85,0% 15,63

Lohntabelle (gültig ab1. September 2014)
TarifgebietRheinland-Pfalz

Das gibt es ab 1.Meinungen

»Weil es der Möbelindustrie im Vergleich zu uns in der Bauindus-
trie immer noch nicht so gut geht, wurden unsere Erwartungen
nicht erfüllt. Dennoch sollten wir den Abschluss akzeptieren, denn
auch wir werden einmal die Hilfe der anderen brauchen. Kein Ver-
ständnis habe ich für den Zeitpunkt der Einmalzahlung erst im
Februar kommenden Jahres.«

Manfred Lenz,
PRÜM Türenwerk
Weinsheim

»Der Tarifabschluss ist auf Grund der Situation in der Branche trag-
bar. Es gibt Betriebe, denen geht es etwas besser, und Betriebe,
die müssen kämpfen. Etwas störend ist die Laufzeit bis Ende
Dezember 2015. Aber da gab es, bedingt durch die Abschlüsse in
den anderen Bezirken, keinen Verhandlungsspielraum mehr.«

Joachim Müller,
Closurelogic GmbH
Mainz

»Mit dem Tarifabschluss bin
ich nicht zufrieden, aber es
war einfach nicht mehr he-
rauszuholen.«

Milos Markovic,
Bender GmbH
Frankenthal

»Der Abschluss löst bei unse-
ren Kolleginnen und Kollegen
keine Jubelstürme aus. Er ist
aber der schwierigen und dif-
ferenzierten wirtschaftlichen
Lage der Betriebe angemes-
sen. Positiv: Die Azubis profi-
tieren überproportional.«

Paul Ring,
Nolte Möbel
Germersheim

Gerhard Weber,
Nolte Möbel
Germersheim

»Die Nullmonate am Anfang
schmerzen. Aber die dreipro-
zentige Tabellenerhöhung
kann sich aufgrund der teil-
weise schwierigen wirtschaft-
lichen Lage der Branche
sehen lassen und die Prozen-
te bleiben dauerhaft.«



Gehaltstabelle (gültig ab1. September 2014)
TarifgebietePfalz,Rheinhessen

kaufmännische technische
Angestellte Angestellte

Gruppe K1 / T1
bis zum 22. Lebensjahr 1.560,00 1.560,00
bis zum 23. Lebensjahr 1.685,00 1.685,00
bis zum 24. Lebensjahr 1.794,00 1.794,00
bis zum 25. Lebensjahr 1.916,00 1.916,00
nach dem25. Lebensjahr 2.058,00 2.058,00

Gruppe K2 / T2
1. Berufsjahr 1.661,00 1.910,00
1. Berufsjahr 1.859,00 2.105,00
1. Berufsjahr 2.232,00 2.432,00
10. Berufsjahr 2.553,00 2.723,00

Gruppe K3 / T3
1. Berufsjahr 2.074,00 2.157,00
1. Berufsjahr 2.292,00 2.538,00
1. Berufsjahr 2.611,00 2.913,00
10. Berufsjahr 2.913,00 3.285,00

Gruppe K4 / T4
1. Berufsjahr 2.611,00 2.844,00
1. Berufsjahr 2.913,00 3.159,00
1. Berufsjahr 3.285,00 3.536,00
10. Berufsjahr 3.595,00 3.904,00

Gruppe K5 / T5
1. Berufsjahr 3.665,00 3.850,00
1. Berufsjahr 4.024,00 4.349,00
1. Berufsjahr 4.469,00 4,843,00

Meister
M1
1.Meisterjahr 2.485,00
4.Meisterjahr 2.641,00
7.Meisterjahr 2.792,00

M2
1.Meisterjahr 2.844,00
4.Meisterjahr 3.063,00
7.Meisterjahr 3.353,00

M3
1. und 2.Meisterjahr 3.621,00
ab 3.Meisterjahr 3.966,00

M4
1. und 2.Meisterjahr 4.222,00
ab 3.Meisterjahr 4.662,00

Gehaltstabelle (gültig ab1. September 2014)
TarifgebietRheinland

kaufmännische und
technische Angestellte

Gruppe K1 / T1
bis zum 23. Lebensjahr 1.535,00
im 24. Lebensjahr 1.684,00
im 25. und 26. Lebensjahr 1.864,00
vom 27. bis 29. Lebensjahr 2.052,00
nach dem29. Lebensjahr 2.201,00

Gruppe K2 / T2
bis zum 21. Lebensjahr 1.601,00
im 22. Lebensjahr 1.719,00
im 23. Lebensjahr 1.864,00
im 24. Lebensjahr 1.973,00
im 25. und 26. Lebensjahr 2.098,00
vom 27. bis 29. Lebensjahr 2.302,00
nach dem29. Lebensjahr 2.438,00

Gruppe K3 / T3
bis zum 21. Lebensjahr 1.772,00
im 22. Lebensjahr 1.906,00
im 23. Lebensjahr 2.032,00
im 24. Lebensjahr 2.254,00
im 25. und 26. Lebensjahr 2.416,00
vom 27. bis 29. Lebensjahr 2.615,00
nach dem29. Lebensjahr 2.947,00

Gruppe K4 / T4
bis zum 21. Lebensjahr 2.106,00
im 22. Lebensjahr 2.297,00
im 23. Lebensjahr 2.495,00
im 24. Lebensjahr 2.665,00
im 25. Lebensjahr 2.947,00
im 26. und 27. Lebensjahr 3.198,00
im 28. Lebensjahr 3.440,00
nach dem28. Lebensjahr 3.579,00

Gruppe K5 / T5
im 1. Jahr der Tätigkeit 3.224,00
im 2. und 3. Jahr der Tätigkeit 3.391,00
im 4. und 5. Jahr der Tätigkeit 3.778,00
nach dem5. Jahr der Tätigkeit 4.221,00

Gruppe K6 4.790,00
Gruppe T6 5.041,00

Meister M1 2.546,00
M2 3.273,00
M3 3.747,00
M4 4.311,00

September »mehr«: die Tabellen
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Nur eine starke Gemeinschaft schafft
Ergebnisse – darum Mitglied werden!

DerTarifabschluss für die Holz-
und kunststoffverarbeitende
Industrie in Rheinland-Pfalz
zeigt: Betriebsräte, Vertrauens-
leute und Gewerkschaft kön-
nen gemeinsam mit viel Erfolg
die Interessen der Belegschaft
vertreten. Notwendig dazu ist
aber ein starker Rückhalt durch
möglichst viele Mitglieder.
Gute Bezahlung, sichere und
faire Arbeitsbedingungen – das
können wir mit einer starken
gewerkschaftlichen Vertretung
im Betrieb erreichen. Wenn
wir für diese Forderungen

gemeinsam »an einem Strang
ziehen«.
Schwache müssen das hinneh-
men, was ihnen der Arbeitge-
ber auftischt! Eine starke
Gemeinschaft dagegen kann
starke Ergebnisse erreichen.
Deshalb lohnt es sich, Mitglied
der IG Metall zu werden.
Wichtig ist auch: Alle Tarifver-
träge gelten nur für Mitglieder!
Wer nicht Mitglied der IG
Metall ist, kann zwar auf die
Gunst des Arbeitgebers hoffen,
hat aber keinen Rechtsan-
spruch.

VieleMitglieder für
gute Tarifverträge!

Dazugehören!Ein Schritt zu mehr Fairness –
Lohnzuschläge für Leiharbeiter

Seit 1.April 2014 erhalten Leihbe-
schäftigte, wenn sie in Firmen der
Holz- und kunststoffverarbeiten-
den Industrie eingesetzt sind,
einen Branchenzuschlag auf ihren
Lohn. Das hat die IG Metall in
Tarifverträgen mit derVerleihbran-
che für sie durchgesetzt.

RReeggeelluunnggeenn ffüürr ddiiee BBrraanncchhee
Wenn ein Leiharbeitnehmer
bereits sechs Wochen in einem
Betrieb der Holz- und kunststoff-
verarbeitenden Industrie arbeitet,
steigt sein Stundenentgelt
zunächst um sieben Prozent,
danach erhöht es sich in Etappen
weiter.
Die Branchenzuschläge erhöhen
damit sein bisheriges Entgelt in
insgesamt fünf Stufen um bis zu
31 Prozent: Nach drei Monaten
erhält er zehn Prozent Aufschlag
auf den Lohn, nach fünf Monaten
15 Prozent, nach sieben Monaten

22 und nach neun Monaten 31
Prozent.

PPlluuss ffüürr IIGG MMeettaallll--MMiittgglliieeddeerr
Die Branchenzuschläge müssen
alle Verleihfirmen zahlen, die den
Arbeitgeberverbänden BAP und
IGZ angehören. Denn mit ihnen
hat die IG Metall die Tarifverträge
über die Branchenzuschläge ver-
einbart. Auch wenn Verleihfirmen
nicht einem der beiden Verbände
angehören, müssen sie die
Zuschläge unter Umständen zah-
len – dann nämlich, wenn sie in
den Arbeitsverträgen mit ihren
Leihbeschäftigten auf die BAP-
oder IGZ-Tarifverträge Bezug neh-
men. In diesen Verleihbetrieben
haben alle Leihbeschäftigten, die
Mitglieder der IG Metall sind,
Anspruch auf den Zuschlag. Vor-
ausgesetzt, sie sind mindestens
sechs Wochen im selben Betrieb.

MMooggeellnn ggiilltt nniicchhtt
Arbeitgeber dürfen sich nicht um
die Zuschläge herummogeln,
indem sie sie kurzerhand mit
anderen Leistungen verrechnen,
zum Beispiel mit Fahrgeld, Auf-
wandsentschädigungen oder
Urlaubsgeld.


